
Satzung zur Änderung der Satzung für die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe des
Kommunalunternehmens „Kliniken des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim“

Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim erlässt folgende Änderungssatzung:

Änderungssatzung:

Art. 1

Die Satzung für die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe des Kommunalunternehmens
„Kliniken des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim“ vom 01.08.2020 (Abl. 06/2022)
wird wie folgt geändert:

(1) In § 1 Abs. 1 und § 3 wird die Angabe „Scheinfeld“ durch „Bad Windsheim“ ersetzt.

(2) In § 1 Abs. 2 werden die Angabe „Scheinfeld“ sowie das vorherige Komma gestrichen
und durch „in Bad Windsheim“ ersetzt.

Art. 2

Diese Änderungssatzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Neustadt a.d.Aisch, 17.07.2026

Dr. Christian von Dobschütz
Landrat


